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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 11. März 2021 

 
 
Der Betrag aus der Auflösung eines Unterschiedsbetrags nach § 
5a Abs. 4 Satz 3 Nrn. 1 bis 3 EStG ist Teil des laufenden 
Gesamthandsgewinns, der nicht nach Quote verteilt wird. 
 
Zum Urteil 

 

 

 

 

 

 

 

Ein steuerbarer Umsatz in Form einer Leistung gegen Entgelt i.S. 
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG liegt nur vor, wenn ein identifizierbarer 
Leistungsempfänger vorhanden ist, der einen Vorteil erhält, der zu 
einem Verbrauch im Sinne des gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystems führt. 
Die Wahrnehmung der allgemeinen Interessen der Gesellschafter 
(hier: christliche Kirche und kirchennaher Verein) durch eine 
gemeinnützige GmbH ist keine der Mehrwertsteuer unterliegende 
Tätigkeit, wenn die Tätigkeit der GmbH einer bestimmten 
Personengruppe (hier: allen christlichen Kirchen) zugutekommt 
und sich eine Wirkung zugunsten der einzelnen Gesellschafter nur 
mittelbar aus diesen Vorteilen ableitet. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 007/21. 
 
 
Erlischt das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs einer inländischen 
Aktiengesellschaft (AG), weil diese infolge einer Insolvenz 
aufgelöst, abgewickelt und im Register gelöscht wird, entsteht dem 
Aktionär ein steuerbarer Verlust, wenn er seine Einlage ganz oder 
teilweise nicht zurückerhält. Werden solche Aktien schon vor der 
Löschung der AG im Register durch die depotführende Bank aus 
dem Depot des Aktionärs ausgebucht, entsteht der Verlust bereits 
im Zeitpunkt der Ausbuchung. Von einer Verlustentstehung kann 
aber nicht bereits zu einem Zeitpunkt ausgegangen werden, zu 
dem mit einer Auskehrung von Vermögen im Rahmen der 
Schlussverteilung des Vermögens der AG objektiv nicht mehr 
rechnen ist oder die Notierung der Aktien an der Börse eingestellt 
oder deren Börsenzulassung widerrufen wird. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 006/21. 
 

Urteil IV R 4/18: Betrag 
aus der Auflösung von 
Unterschiedsbeträgen 
nach § 5a Abs. 4 Satz 3 
EStG als Teil des 
laufenden 
Gesamthandsgewinns 
 
 
 
 
01. Oktober 2020 
 

Urteil XI R 35/18: 
Tätigkeiten einer 
gemeinnützigen 
GmbH zugunsten ihrer 
Mitglieder: 
Steuerbarkeit; 
Steuerbefreiung 
aufgrund 
Unionsrechts (RL vor 
01.01.2020) 
 
23. September 2020 
 

 

 
Urteil VIII R 20/18: 
Steuerbarkeit des 
insolvenzbedingten 
Untergangs von Aktien 
 
 
 
 
 
 
17. November 2020 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110035/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110040/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-frage-der-umsatzsteuerpflicht-bei-taetigkeiten-einer-gemeinnuetzigen-gmbh-zugunsten-ihrer-mitglieder/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerlicher-wertverlust-von-aktien-infolge-der-eroeffnung-des-insolvenzverfahrens/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil X R 36/19: Keine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der 
Steuererklärungen bei Veranlagungsfällen nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 
EStG 
28. Oktober 2020 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 28/18: Zu den Anforderungen an die steuerliche Anerkennung 
eines geringfügigen Ehegattenarbeitsverhältnisses 
18. November 2020 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 29/18: Versorgungsfreibetrag bei Versorgungsbezügen nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen 
16. Dezember 2020 
Zum Urteil 

 

Rechtsprechung im Blog 
 

Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer GmbH & atypisch Still 

Nimmt eine GmbH im laufenden Jahr eine natürliche Person als atypisch stillen 
Gesellschafter auf, so ist der für Einzelunternehmen und Personengesellschaften 
geltende Freibetrag von 24.500 € in dem an die GmbH als Geschäftsherrn zu 
adressierenden, die GmbH & atypisch Still betreffenden 
Gewerbesteuermessbescheid zu berücksichtigen. Der GmbH selbst steht der 
Freibetrag nicht zu; der aufgrund des von ihr vor der Aufnahme des stillen 
Gesellschafters erzielten Gewinns ermittelte Gewerbeertrag ist daher nicht zu 
kürzen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine GmbH (gegründet 2008) nahm ab dem 18. Dezember 2015 
eine natürliche Person als atypisch stillen Gesellschafter auf. 

Das Finanzamt nahm für Zwecke der Gewerbesteuer eine Aufteilung des 
Gewinns 2015 für die Zeiträume vor und nach Begründung der stillen 
Gesellschaft vor. Den Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 
Gewerbesteuergesetz (GewStG) in Höhe von 24.500 € gewährte es nur für den 
auf den Zeitraum ab dem 18. Dezember 2015 entfallenden Gewinn. 

Die Klägerin legte fristgerecht Einspruch ein und bat um die Gewährung des 
vollen Freibetrages gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG in Höhe von 24.500 
€. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich in der Sache der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen 
und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110039/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110036/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110037/
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Einer GmbH & atypisch Still ist der Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 
GewStG zu gewähren, obwohl der gesetzgeberische Grund des Freibetrages, die 
fehlende Abziehbarkeit der an Gesellschafter-Geschäftsführer gezahlten 
Vergütungen, bei ihr nicht zutrifft (ständige Rechtsprechung des BFH, z.B. BFH, 
Urteile vom 10. November 1993, I R 20/93 sowie vom 8. Februar 1995, I R 
127/93). 

Der Gewerbeertrag ist bei unterjähriger Begründung einer Mitunternehmerschaft 
um den vollen und nicht bloß um einen zeitanteiligen Freibetrag zu kürzen (vgl. 
Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 9. Aufl., § 11 Rz 7; Blümich/Gosch, § 11 
GewStG Rz 11). 

Von der sachlichen Steuerpflicht der atypisch stillen Gesellschaft ist die 
persönliche Steuerpflicht zu unterscheiden. Bei der stillen Gesellschaft i.S. der §§ 
230 ff. des Handelsgesetzbuchs handelt es sich um eine Personengesellschaft in 
Form der Innengesellschaft (MüKoHGB/Karsten Schmidt, 4. Aufl., § 230 Rz 7). 
Für die atypische stille Gesellschaft gilt insoweit nichts anderes 
(MüKoHGB/Karsten Schmidt, a.a.O., § 230 Rz 81). 

Eine GmbH & atypisch Still kann als reine Innengesellschaft nicht Beteiligte in 
einem Verfahren wegen Gewerbesteuer sein. Die für sie ermittelten 
Besteuerungsmerkmale sind deshalb in einem gegen den Geschäftsherrn die 
GmbH als Steuerschuldner gerichteten Gewerbesteuermessbescheid zu erfassen 
(u.a. BFH, Urteil vom 14. September 1989, IV R 85/88). 

Aufgrund des Fehlens eines gemeinschaftlichen Vermögens ist der Inhaber des 
Handelsgeschäftes, somit die GmbH, nach § 5 Abs. 1 GewStG Steuerschuldner 
hinsichtlich der Gewerbesteuer der atypisch stillen Gesellschaft (z.B. BFH, Urteil 
vom 12. November 1985, VIII R 364/83). 

Die GmbH ist auch Adressat des die GmbH & atypisch Still betreffenden 
Gewerbesteuermessbescheids. Die entgegenstehende Auffassung der Klägerin 
beruht auf einer Verwechselung der hier auseinander fallenden sachlichen 
Steuerpflicht und der Steuerschuldnerschaft (vgl. dazu auch BFH, Urteil vom 8. 
Dezember 2016, IV R 8/14). 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 15. Juli 2020 (III R 68/18), veröffentlicht am 04. März 2021. 

 

Verlust aus der Veräußerung von Aktien 

Eine Veräußerung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ist weder von der Höhe 
der Gegenleistung noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten 
abhängig (Anschluss an BFH-Urteil vom 12. Juni 2018, VIII R 32/16, siehe 
unseren Blogbeitrag). Die Veräußerung wertloser Aktien stellt grundsätzlich 
keinen Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 AO dar, selbst wenn sich der 
Verkäufer verpflichtet, vom Käufer wertlose Aktien zu kaufen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Der Kläger veräußerte wertlose Aktien an eine Käuferin, von der er im Gegenzug 
wertlose Aktien erwarb. Anschließend beantragte der Kläger in seiner 
Steuererklärung die Berücksichtigung des Verlusts aus dem Aktienverkauf. 

Das Finanzamt ging von einer teilentgeltlichen Übertragung der Aktien aus und 
berücksichtigte den Verlust nicht. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110033/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2018/09/21/verlustberuecksichtigung-bei-veraeusserung-wertloser-aktien/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Das Finanzgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Verlust des Klägers 
aus der Veräußerung der Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr anzuwendenden 
Fassung (EStG) steuerlich zu berücksichtigen ist und aufgrund des Antrags nach 
§ 32d Abs. 4 EStG im Rahmen der (Antrags-)Veranlagung mit Aktiengewinnen zu 
verrechnen ist (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG). 

Gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG gehören zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen auch Gewinne aus der Veräußerung von Aktien. Nach ständiger 
Rechtsprechung des BFH bedeutet „Veräußerung“ die entgeltliche Übertragung 
des zumindest wirtschaftlichen Eigentums auf einen Dritten (z.B. BFH, Urteil vom 
3. Dezember 2019, VIII R 34/16, siehe unseren Blogbeitrag). Unstreitig ging im 
vorliegenden Fall das Eigentum der Aktien des Klägers auf die Käuferin über, da 
sie aus dessen Depot aus und in das Depot der Käuferin eingebucht wurden. 
Dieser Rechtsträgerwechsel war auch entgeltlich, da die Käuferin an den Kläger 
einen Kaufpreis von 10 € gezahlt hat. 

Weder hat das Finanzamt konkrete Anhaltspunkte dafür vorgetragen noch ist 
nach den Feststellungen des Finanzgericht ersichtlich, dass die Übertragung der 
Aktien nur zum Schein erfolgte (§ 41 Abs. 2 Abgabenordnung (AO)). Es bestand 
zwischen dem Kläger und der Käuferin auch kein Näheverhältnis, so dass die 
Vereinbarung über den Verkauf der Aktien als entgeltliche Veräußerung zwischen 
fremden Dritten zu behandeln ist. Unerheblich ist auch, dass die Veräußerung der 
Aktien an die Bedingung geknüpft wurde, dass der Kläger im Gegenzug (wertlos 
gewordene) Aktien der Käuferin erwirbt. Denn dies ändert nichts daran, dass 
hinsichtlich der Aktien des Klägers ein Rechtsträgerwechsel stattgefunden hat. 

Ein Gestaltungsmissbrauch gemäß § 42 AO liegt bei dem Verkauf der Aktien 
ebenfalls nicht vor. Der Kläger hat lediglich von gesetzlich vorgesehenen 
Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht, diese aber nicht missbraucht. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 29. September 2020 (VIII R 9/17), veröffentlicht am 04. März 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2020/05/01/verluste-aus-dem-entschaedigungslosen-entzug-von-aktien-koennen-steuerlich-geltend-gemacht-werden/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110034/
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E-MAIL SENDEN 

 

ANMELDEN 

AA 

ABMELDEN 

ZUM SEMINAR 

Terminplaner 
  

Aktuelles zur Umsatzsteuer 2021 

16.03. und 23.03., Webcast 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

 

Bestellung und Abbestellung  
 

Wenn Sie einen PwC-Newsletter bestellen, speichern und verarbeiten wir Ihre E-

Mail-Adresse zum Zweck des Versands des von Ihnen abonnierten Newsletters. 

Falls Sie „steuern+recht aktuell“ nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte 

eine entsprechende E-Mail-Nachricht an: 

  

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
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Redaktion  
 

Gabriele Nimmrichter 

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: (0 69) 95 85-5680 

gabriele.nimmrichter@de.pwc.com 

 

Gunnar Tetzlaff 

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: (0 511) 53 57-3242 

gunnar.tetzlaff@de.pwc.com 

 

 

Datenschutz 
 

Die Datenverarbeitung für den Versand des 
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Ihrer Einwilligung. Sie können den 
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Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 

damit widerrufen 
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